
2. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Funktionsträgern und Anerkennung eines 

langjährigen aktiven Dienstes in der Gemeindefeuerwehr Lichtenstein 
 
Aufgrund von §§ 4, 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Januar 
2008 (SächsGVBl. S.158), § 63 Abs. I des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG ) vom 24. Juni 
2004 (SächsGVBl. S. 245, 247) zuletzt geändert durch Art.10 b des Gesetzes vom 
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 133) und § 13 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau 
im Freistaat Sachsen (SächsFwVO) vom 26. November 2005 (SächsGVBl. S.291) 
hat der Stadtrat der Stadt Lichtenstein in seiner Sitzung am 18.12.2008 folgende 2. 
Änderung zur Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Funktionsträgern 
und Anerkennung eines langjährigen aktiven Dienstes in der Gemeindefeuerwehr 
Lichtenstein beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungsbestimmungen 

 
Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Funktionsträgern und 
Anerkennung eines langjährigen aktiven Dienstes in der Gemeindefeuerwehr 
Lichtenstein vom 29.06.2000 in der Fassung der 1. Änderung vom 06.12.2002 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift in § 3 wird durch die Worte „und Brandverhütungsschauen“  
 ergänzt. 
2. Die bisherigen Absätze 1 und 2 (Brandsicherheitswachen) werden zu Absatz 1. 
3. Nach dem neu gebildeten Absatz 1 wird Absatz 2 mit folgendem Wortlaut  
 eingefügt: „Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen erhalten  
 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige eine Entschädigung von 20,00 EURO pro  
 geleistete Stunde.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese 2. Änderung zur Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Funktionsträgern und Anerkennung eines langjährigen aktiven Dienstes in der 
Gemeindefeuerwehr Lichtenstein tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft.  
 
Lichtenstein, 19.12.2008 Wolfgang Sedner 
 Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn: 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist; 



2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die  
 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen  
 Gesetzwidrigkeit widersprochen hat; 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 a ) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 b ) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde  
  unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,  
  schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 


